
Entscheidung des Parteitages 
 
Angenommen:     Abgelehnt:  
 
Überwiesen an: ____________________________________________________ 
 
Stimmen dafür: __________ dagegen: __________ Enthaltungen: ___________ 
 
Bemerkungen: ____________________________________________________ 

F   Parteiinterna 
 
F.9 Änderung der Landessatzung im § 42  – 

Mandatszeitbegrenzung / Erneuerung 
 
ÄF.9.1. Änderungsantrag zur Änderung der Landessatzung - Keine 

Schildbürgerstreiche bei der Mandatszeitbegrenzung 
 
Einreicher:  Jens Mathis 

 
 
Der Landesparteitag möge die Landessatzung wie folgt ändern: 

Streichung: 

Einfügung in §42 Landessatzung: 
 
(7) Bei Personalvorschlägen für die Landeslisten zur Landtags- und Bundestagswahl ist zu gewährleisten, dass 
nicht mehr als 75% der Vorgeschlagenen 2 oder mehr volle Legislaturen im jeweiligen Parlament als 
Mandatsträgerinnen oder Mandatsträger absolviert haben. Die Erfüllung dieser Quote muss mindestens in dem 
oberen Platzzahlbereich erfüllt werden, welcher der Anzahl der bei der vorangegangenen Wahl gleichen Typs 
errungenen Mandate für DIE LINKE. Sachsen entspricht. Umfasst der Personalvorschlag weniger Plätze, als DIE 
LINKE. bei der letzten Wahl gleichen Typs Mandate errungen hat, gilt diese Quote für den gesamten Vorschlag. 
 
 
Begründung: 
 
Die nach vielem Hin und Her konkret vorgeschlagene Mandatszeitbegrenzung ist in ihren Parametern 
vollkommen absurd und liegt weit unter dem, was bisher IMMER (seit 1994) an tatsächlicher Erneuerung 
stattgefunden hat.  Wenn max. 75% der Bewerber/innen dem Parlament zwei oder mehr Legislaturperioden 
angehört haben dürfen, bedeutet das im Umkehrschluss, dass mind. 25% keine oder nur eine 
Legislaturperiode haben dürfen. Das heißt folglich: Innerhalb von 8 Jahren (Bundestag) bzw. 10 Jahren 
(Landtag) sind die Mandatsträger mindestens zu einem Viertel zu erneuern. 
 
Das heißt, mathematisch umgestellt: "Mandatsträger/innen sollen dem Parlament IM DURCHSCHNITT nicht 
mehr als acht Wahlperioden (32 bzw. 40 Jahre)  angehören (im Einzelfall gern auch länger!)" . 
 
Dieser Zeitraum ist aber so absurd und wird bei allen deutschen Parlamentsparteien ganz ohne Reglung 
spielend unterboten, dass es dann besser wäre, überhaupt keine Reglung aufzunehmen. 
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